Verordnung uber die Kennzeichnungs-und Registrierungspflicht
fur Freigangerkatzen in der Gemeinde Fuldabriick
- Katzenschutzverordnung -

Aufgrund des§ 21 Abs. 3 der Verordnung zur Ubertragung von Ermachtigungen der
Landesregierung im Bereich der hessischen Landesverwaltung
(Delegationsverordnung vom 12. Dezember 2007 (GVBI. 1 S. 859), zuletzt
geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 2015 (GVBI. S.
594), § 13b Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18. Mai 2006 (BGBI. 1 S. 1206,
1313), zuletzt geandert durch Artikel 4 Absatz 87 des Gesetzes vom 18. Juli 2016
(BGBI. 1S. 1666) hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabrick in
seiner Sitzung am 23.01.2020 folgende

Verordnung liber die Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht fur
Freigangerkatzen in der Gemeinde Fuldabriick - Katzenschutzverordnung -

erlassen:

§1

Gleichstellungsbestimmung

Die in dieser Verordnung genannten Personenbezeichnungen umfassen
alle geschlechtlichen Formen. Lediglich aus Grinden der Ubersichtlichkeit wurde
auf die ausdruckliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet.

§2

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Gemeinde Fuldabruck.

§3

Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierpflicht

(1) Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewahren, haben diese zuvor
von einem Tierarzt kastrieren und mittels Mikrochip oder Tatowierung
kennzeichnen sowie registrieren zu lassen. Die Registrierung erfolgt, indem
neben den Daten des Mikrochips / der Tatowierung der Name und die
Anschrift des Halters in ein Haustierregister eingetragen wird. Das
Haustierregister muss der Verwaltung kostenfrei zuganglich sein.

(2) Dies gilt nicht fur weniger als 5 Monate alte Katzen.

(3) Als Katzenhalter im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen
regelmafig Futter zur Verfugung stellt.

(4) Der Verwaltung, Fachdienst 1.1 Burgerservice, Ordnung und Soziales, ist auf

Verlangen ein Nachweis Uber die durchgefuhrte Kastration und Registrierung
vorzulegen.
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(5) Fur die Zucht von Katzen kénnen auf Antrag Ausnahmen von der
Kastrationspflicht zugelassen werden. Die Ubrigen Bestimmungen in den
Absatzen 1 - 4 bleiben hiervon unberihrt.

§4

MaRnahmen

Wird eine fortpflanzungsfahige Katze, die unkontrollierten freien Auslauf hat,
im  Gemeindegebiet  Fuldabrick angetroffen, so kann dem  Halter
aufgegeben werden, das Tier kastrieren, kennzeichnen und registrieren
zu lassen. Ist eine fortpflanzungsfahige  angetroffene  Katze  nicht
gekennzeichnet und registriert und kann ihr Halter deswegen nicht
innerhalb  von 48 Stunden identifiziert werden, so kann die Verwaltung die
Kastration auf Kosten des Halters durchfuhren Ilassen. Ein vom Halter
personenverschiedener Eigentiumer hat die MalRnahmen nach Satz 1 und 2 zu
dulden.

§5
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 3 Absatz 1 und 3 eine Katze nicht kastrieren oder kennzeichnen
und registrieren lasst,

2. entgegen§ 3 Absatz 4 den Nachweis auf Verlangen nicht vorlegt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 kdnnen mit GeldbulRen bis zu 1.000,00 €
geahndet werden.

§6

Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Verordnung mit den hierzu
ergangenen Beschlissen des Gemeindevorstandes uUbereinstimmt und dass
die fur die Rechtswirksamkeit malRgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten
wurden.

Die Verordnung wird hiermit ausgefertigt.

Fuldabriick, 23.01.2020
inde Fuldabriick

emeindevorstan

Burgermeister
Seite 2|2



	Verordnung über die Kennzeichnungs-und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen in der Gemeinde Fuldabrück -Katzenschutzverordnung 
	Verordnung über die Kennzeichnungs-und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen in der Gemeinde Fuldabrück -Katzenschutzverordnung
	§1 Gleichstellungsbestimmung
	§2 Geltungsbereich
	§3 Kastrations-, Kennzeichnungs-und Registrierpflicht
	§4 Maßnahmen
	§5 Ordnungswidrigkeiten
	§6 Inkrafttreten


PAC-Priifbericht \

DOKUMENT

Titel

Katzenverordnung

Dateiname

katzenverordnung-barrierefrei.pdf

Sprache Tags Seiten GroRe

de-DE 51 2 234 KB

ERGEBNIS

J Die von PAC gepruften PDF/UA-Anforderungen sind erfullt.

Datum/Uhrzeit Standard

2025-05-21 13:34 PDF/UA-1

PRUFPUNKT BESTANDEN WARNUNG FEHLER
Basisanforderungen

PDF Syntax 59 - -
Schriften 23 - -
Inhalt 2258 - -
Eingebettete Dateien 1 - -
Naturliche Sprache 1120 - -

Logische Struktur

Strukturelemente 10 - -
Strukturbaum 51 - -
Rollenzuordnungen 54 - -
Alternative Beschreibungen 1 - -

Metadaten und Einstellungen

Metadaten 3 - -
Dokumenteinstellungen 3 - -
UBER PAC

Version: 24.4.2.0
OS: Windows

PDF Accessibility Checker (PAC) analysiert die Barrierefreiheit von PDF-Dateien flr maschinenlesbare Kriterien gemaf3
[SO 14289-1 (PDF/UA) unter Verwendung des Matterhorn-Protokolls.

PAC ist ein von axes4 entwickeltes kostenloses Tool. Copyright © 2024 axes4 GmbH.




https://www.axes4.com/PAC24/About/axes4

https://www.pdfa.org/resource/the-matterhorn-protocol/

https://pdfa.org/resource/iso-14289-pdfua/



		PAC-Prüfbericht

		DOKUMENT

		ERGEBNIS

		ÜBER PAC








Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		katzenverordnung-barrierefrei.pdf









		Bericht erstellt von: 

		



		Firma: 

		







[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 1



		Bestanden: 29



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang



